
Landgericht Bonn: Nationales Gesundheitsportal des Bundesministeriums für 
Gesundheit ist unzulässig

Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäfts-
führung des Wort & Bild Verlags: „Die Ent-
scheidung des Landgerichts Bonn ist ein groß-
er Erfolg für das gesamte Verlagswesen und die 
Pressefreiheit. Die freie Presse darf als Grund-
pfeiler für die freie Meinungsbildung nicht von 
staatlichen Konkurrenzangeboten beeinträchtigt 
werden. Staatliche Presseangebote wie gesund.
bund.de bergen die Gefahr einer Vermischung 
von objektiv-neutralen Inhalten mit politisch 
motivierter Berichterstattung und stören so den 
Meinungsbildungsprozess.“

Foto: Wort & Bild Verlag / Margaretha Olschewski

Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des 
Wort & Bild Verlags und Chefredakteur der 
Apotheken Umschau: „apotheken-umschau.
de und andere Angebote bieten wissenschaftlich 
fundierte, an der evidenzbasierten Medizin ori-
entierte Gesundheitsinformation. Kolleg:innen 
in anderen Häusern und wir arbeiten entspre-
chend der journalistischen Standards nach be-
stem Wissen. Die eigentliche Herausforderung 
ist, seriöse von unseriösen Inhalten unterscheid-
bar zu machen. Das gelingt nicht, wenn die Po-
litik meint, die Arbeit der Presse selbst machen 
zu können. Denn das führt bei den Bürger:innen 
dazu, dass nicht mehr klar ist, wer in der Gesell-
schaft welche Rolle spielt.“

Foto: Wort & Bild Verlag / Julia Bradley,
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Fortsetzung auf Seite 2

Das im September 2020 
vom Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) ge-
startete Portal gesund.bund.
de verstößt gegen das Gebot 
der Staatsferne der Presse 
und ist daher unzulässig. 
Das hat die 1. Zivilkammer 
des Landgerichts Bonn 
entschieden und parallel die 
Weiterführung dieses Portals 
untersagt (Urteil vom 28. 
Juni 2023 – Az.: 1 O 79/21). 
Die mündliche Verhandlung 
ging am 10. Mai 2023 über 
die Bühne.

Die entsprechende Klage 
gegen die Bundesrepublik 
Deutschland – vertreten 
durch das BMG hat der 
Wort & Bild Verlag mit Sitz 
in Baierbrunn bei München 
im Februar 2021 eingereicht. 
Das Landgericht Bonn hat 
klargestellt, dass das BMG 
mit dem Betrieb des Gesund-
heitsportals gesund.bund.de 
den Umfang der zulässigen 
staatlichen Öffentlichkeits-
arbeit klar überschreitet. 
Das BMG tritt mit diesem 
Portal in unzulässiger Weise 
in eine direkte Konkurrenz 
zu vergleichbaren Angebo-
ten der Presse wie etwa dem 
Web-Auftritt apotheken-
umschau.de aus dem Hause 
Wort & Bild Verlag. 
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Der Wort & Bild Verlag 
ließ sich von der Münchner 
Kanzlei SKW Schwarz ver-
treten, das BMG hatte die 
Bonner Kanzlei Redeker 
Sellner Dahs engagiert. Der 
Bundesgesundheitsminister 
Prof. Dr. Karl Lauterbach 
musste die Suppe auslöffeln, 
die ihm von seinem Vorgän-
ger Jens Spahn „serviert“ 
worden war. 

BMG verletzt die Presse-
freiheit

Für das Portal gesund.bund.
de ist eine eigens eingerich-
tete Redaktion aktiv, die für 
die Rubriken „Krankheiten“, 
„gesund leben“, „Pflege“ 
sowie „Gesundheit Digital“ 
pressemäßig aufbereitete 
Artikel erstellt. Der Wort & 
Bild Verlag forderte daher 
in seiner Klage die Untersa-
gung des staatlichen Portals 
gesund.bund.de, da es auf-
grund der journalistisch-re-
daktionellen und pressemä-
ßigen Berichterstattung zu 
allgemeinen medizinischen 
Themen ohne konkreten An-
lass (bspw. aufgrund einer 
Gefährdung der Gesundheit 
der Bevölkerung) gegen das 
Gebot der Staatsfreiheit der 
Presse verstößt und damit 
die Pressefreiheit aus Art. 5 
Abs. 1 GG verletzt. Aus dem 
Aufgabenbereich des Bun-
desgesundheitsministeriums 
und auch aus der eigens ein-
geführten Regelung in § 395 
SGB V folgt kein Recht mit 

einem Presse-Angebot in 
den Wettbewerb zu treten, 
zumal es zahlreiche wis-
senschaftlich fundierte und 
evidenzbasierte Gesund-
heitsinformationen aus der 
privatwirtschaftlichen Ge-
sundheitspresse und ande-
ren politisch unabhängigen 
Institutionen gibt.

MVFP unterstützt sein 
Mitglied Wort & Bild Ver-
lag bei der Klage

Bei der Klage ist der Wort 
& Bild Verlag vom Medien-
verband der freien Presse 
(MVFP) und dem Bundes-
verband Digitalpublis-

her und Zeitungsverleger 
(BDZV) unterstützt worden. 
Die beiden Verbände hatten 
in einer gemeinsamen Stel-
lungnahme im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens 
bereits im Januar 2021 auf 
die Verfassungswidrigkeit 
der Regelungen zum Nati-
onalen Gesundheitsportal 
im SGB V hingewiesen, die 
dennoch unverändert einge-
führt wurden. 

Erneute Niederlage für das 
BMG

Das damals von dem CDU-
Politiker Jens Spahn ge-
führte Ministerium musste 

bereits im Frühjahr 2021 
eine empfindliche Nieder-
lage beim Landgericht 
München I bzw. dem Ober-
landesgericht München 
einstecken. Da ging es um 
eine Kooperation zwischen 
dem Portal gesund.bund.de 
und dem Internet-Giganten 
Google. Nachdem das Land-
gericht München I einen 
Kartellverstoß monierte 
(Urteile vom 10. Feb. 2021 – 
Az.: 37 O 15721/20 und 37 
O 17520/20), wurde die Re-
vision gegen das Urteil im 
April 2021 zurückgezogen. 
(ps)

Fortsetzung von Seite 1

Prof. Dr. Christoph Fiedler, Geschäftsführer Eu-
ropa- und Medienpolitik im Medienverband der 
freien Presse (MVFP), Chairman Legal Affairs 
EMMA - European Magazine Media Associa-
tion. „Dass ein Bundesministerium ein eigenes 
Fachmedium mit vollwertiger redaktioneller Be-
richterstattung über Gesundheitsfragen betreibt, 
ist ein fataler Tabubruch. Das Nationale Gesund-
heitsportal ist in dieser Gestalt mit der Staatsfrei-
heit der Medien nicht vereinbar und stellt einen 
verwerflichen Eingriff in den freien Pressemarkt 
dar. Daher begrüßen wir das heutige Urteil des 
Landgerichts Bonn ausdrücklich, das eine grund-
legende Entscheidung für den Erhalt einer freien 
und unabhängigen Presse im digitalen Zeitalter 
bedeutet“.

Foto: Max Louis Köbele für MVFP
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Die 6 neuen Titel

A
Allmen und das Geheimnis des Koi 

D
Der Flandern Krimi

F
Freiheit ist das Einzigste, was zählt

R
RECHTS.GESCHEHEN

S
Soccercube

T
Tech4Pharma

20
18
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sos-kinderdoerfer.de

Glück
„Man muss Glück teilen, um es zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

SOSKD_Anzeige_Erdkugel_175x40_sw_RZ.indd   1 06.09.18   09:18

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Der Flandern Krimi

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Freiheit ist das Einzigste, was zählt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen, Abwand-
lungen und Schriftarten für Film und Fernsehen (insbesondere als Rei-
hen- und Serientitel für fiktionale Formate), elektronischen Medien ein-
schließlich Multi-Media-Anwendungen (Online- und Offline-Diensten) und 
Softwareerzeugnissen, Druckerzeugnissen, Bild- und Datenträger sowie 
Merchandisingprodukte aller Art.

WILDE BEUGER SOLMECKE Rechtsanwälte PmbB 
Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29, 50672 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Soccercube

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für Gesellschaftsspiele.

Viidoo GmbH 
Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

RECHTS.GESCHEHEN

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Dokumentationsstelle Rechtsextremismus im 
Landesarchiv Baden-Württemberg 
Nördliche Hildapromenade 3 ,76133 Karlsruhe
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Tech4Pharma

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen, Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestal-
tungen, Untertiteln, Schriftarten und Zusammensetzungen für Medien aller 
Art einschließlich Software-Erzeugnissen, Bild-, Ton- und Datenträger aller 
Art, Printmedien, Hörfunk, Film, Fernsehen, Off- und Onlinedienste sowie 
Onlinemedien und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisu-
elle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke.

ECV Editio Cantor Verlag für Medizin und 
Naturwissenschaften GmbH 
Bändelstockweg 20, 88326 Aulendorf

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Allmen und das Geheimnis des Koi

in allen Wortverbindungen, Zusammensetzungen, Abwandlungen, Ab-
kürzungen, Titelkombinationen, Darstellungsformen, graphischen Ge-
staltungen, Schreibweisen, insb. Groß- u. Kleinschreibung, Schriftarten, 
entsprechenden Untertiteln und mit allen Zusätzen für alle Werkarten 
und Medien (insb. Film, Fernsehen, Offline- und Online-Dienste (insb. In-
ternet), Bild-/Ton- und Datenträger aller Art, sowie sonstige audiovisuelle, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Merchandising, Veran-
staltungen.

UFA FICTION GmbH, 
Dianastraße 21, 14482 Potsdam


